
 

 

Anlage B 
 

Zusätzlich zu den in Anlage A bezeichneten Daten sind auf Grundlage der Entscheidung des 
medizinischen Teams unter Berücksichtigung ihrer Verfügbarkeit und der besonderen Umsätnde des 
jeweiligen Falles 
 1. Kontaktangaben der Bereitstellungsorganisation, die zur Koordinierung, zur Zuteilung und zur 

Rückverfolgung der Organe von den Spendern zu den Empfängern und umgekehrt benötigt 
werden, 

 2. demographische und anthropometrische Angaben, die zur Gewährleistung einer angemessenen 
Übereinstimmung zwischen Spender und Organ benötigt werden, 

 3. die Krankengeschichte des Spenders, insbesondere Umstände, die die Eignung der Organe für die 
Transplantation beeinträchtigen und die Gefahr der Übertragung von Krankheiten bedingen 
können, 

 4. Daten aus klinischen Untersuchungen, die zur Bewertung des physiologischen Zustand des 
potenziellen Spenders benötigt werden, sowie Untersuchungsergebnisse, die auf Umstände 
hindeuten, die bei der Untersuchung der Krankengeschichte des Spenders nicht bemerkt wurden 
und sich auf die Eignung der Organe für die Transplantation auswirken oder die Gefahr der 
Übertragung von Krankheiten bedingen können, 

 5. Daten, die zur Beurteilung der funktionalen Charakterisierung der Organe und zur Erkennung 
potenziell übertragbarer Krankheiten und möglicher Kontraindikationen einer Organspende 
benötigt werden, 

 6. Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren, die zur Beurteilung des anatomischen Status der 
zur Transplantation vorgesehenen Organe benötigt werden und 

 7. Behandlungen, die beim Spender durchgeführt wurden und maßgeblic für die Beurteilung des 
funktionalen Zustands der Organe und der Eignung für eine Organspende sind, insbesondere die 
Anwendung von Antibiotika, inotroper Unterstütung oder Transfusionen 

zu erheben. 
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